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Die Finanzkrise hat auch die Kreditgenos-
senschaften berührt, allerdings in einem 
weit geringeren Maße als die Investment- 
und die Geschäftsbanken. Dass die Kredit-
genossenschaften nicht so hart getroffen 
wurden, hängt (wie im Einzelnen erläutert 
wird) mit ihrem besonderen Förderzweck, 
ihrer lokalen oder regionalen Verwurze-
lung, ihrer Verbundstruktur zusammen und 
nicht zuletzt auch damit, dass ihnen ver-
gleichsweise weniger freies Anlagekapital 
zur Verfügung steht. 

Förderwirtschaftliche Lehren 

Die infolge der Finanzkrise um sich grei-
fende Wirtschaftskrise hat auch viele sons-
tige Genossenschaften erfasst. Auch diese 
leiden (insbesondere als Handels- und 
Handwerkergenossenschaften) unter der 
sinkenden Nachfrage der Kunden. Weithin 
verschont blieben nur Genossenschaften, 
die (etwa als Wohnungsgenossenschaften) 
darauf angelegt sind, stabile Verbraucher-
bedürfnisse zu befriedigen. Grundsätzlich 
ist zu fragen, inwieweit und warum sich 
Genossenschaften und die von ihnen be-
triebenen Unternehmen bei Wirtschafts-
störungen besser behaupten können als 
andere Vereinigungsformen und deren Un-
ternehmen. Gibt es eine besondere Krisen-
festigkeit der Genossenschaften selbst?

Eine eingetragene Genossenschaft (eG) hat 
den Erwerb (das heißt die gewerbliche oder 
berufliche Tätigkeit) oder die Wirtschaft 
(das heißt die Hauswirtschaft und sonstige 
Lebensführung) ihrer Mitglieder mittels 
 gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes zu 
fördern. Die Mitglieder einer Genossen-
schaft sind also Mitglied und Kunde der Ge-
nossenschaft zugleich. Als Mitgliederkun-
den erstreben sie anders als die Mitglieder 
einer Kapitalgesellschaft keine Kapitalren-
dite. Vielmehr wollen sie von dem genos-
senschaftlichen Unternehmen mit Wa ren, 

Werk- oder Dienstleistungen versorgt wer-
den, oder sie wollen ihre Erzeugnisse über 
das genossenschaftliche Unternehmen ab-
setzen. Jeweils soll das zu möglichst güns-
tigen Konditionen geschehen. 

Weniger Investitionen in  
hypride Finanzanlagen

Die eingetragenen Genossenschaften dür-
fen keine sogenannte Dividendengenos-
senschaft sein. Das heißt, sie dürfen nicht 
Geschäfte mit einem beliebigen Personen-
kreis machen, um den daraus erzielten 
Überschuss als Kapitaldividende an ihre 
Mitglieder auszuschütten.1)

Die Einlagen (Geschäftsguthaben) ihrer 
Mitglieder darf eine eG nur verzinsen, so-
weit das die Satzung vorsieht und die 
 Jahresbilanz keinen Fehlbetrag ausweist 
(§§ 21, 21 a GenG). Eine Dividende auf die 
Geschäftsguthaben darf sie ihren Mitglie-
dern nur gewähren, soweit der Überschuss 
nicht für die förderwirtschaftlich gebote-
nen Rücklagen benötigt wird (§ 19 I 
GenG). 

Eine Genossenschaft verfolgt also keine 
kapitalzinswirtschaftlichen Kapitalanlage-
zwecke. Darüber wacht eine Staatsauf-
sichtsbehörde (§ 81 I 1 Halbs. 2 GenG). 
Deshalb ist die Gefahr, in hybride Finanz-
anlagen zu investieren, bei Genossen-
schaften, jedenfalls soweit sie keine Kre-
ditgenossenschaft sind, geringer als bei 
Kapitalgesellschaften. 

Keine spekulativen 
Unternehmensbeteiligungen

Eine eG darf sich an anderen Gesell-
schaften nur beteiligen, soweit dies der 
Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft 
(einschließlich der sozialen und kulturellen 
Belange) ihrer Mitglieder sowie (ohne dass 
das zum alleinigen oder überwiegenden 
Gesellschaftszweck wird) gemeinnützigen 
Zielen der Genossenschaft dient. Gestattet 
sind einer eG also nur förderwirtschaft-
liche, das heißt wiederum nicht-kapitalis-
tische Geschäftsziele.2) Damit sind einer eG 
jedenfalls spekulative Unternehmensbetei-
ligungen untersagt.

Anders als bei den Kapitalgesellschaften ist 
die Mitgliedschaft in einer eG nicht in 
einem übertragbaren und vererblichen Ge-
nossenschaftsanteil verkörpert.3) Nur das 
Geschäftsguthaben, das innerhalb des ge-
nossenschaftlichen Geschäftsanteils durch 
Einlagen oder Gewinnzuschriften gebildet 
wird, lässt sich auf ein anderes Genossen-
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Wie sich die Folgen der Wirtschaftskrise auf 
die Marktbearbeitung der genossenschaft-
lichen Primärbanken auswirken wird, lässt 
sich noch nicht abschließend abschätzen. 
Aber immerhin haben die Volks- und Raiff-
eisenbanken die Herausforderungen bisher 
ohne spektakuläre Ausfälle gemeistert. 
Umso mehr irritiert es die Organisation, 
wenn von Politik und Wettbewerbern in 
Brüssel und anderswo pauschale Attacken 
auf die Strukturen des hiesigen Banken-
systems zu  hören sind. Der Autor gibt sich 
überzeugt, dass die Gruppe auch weiterhin 
gute Voraussetzungen hat, die aktuellen 
Herausforderungen zu meistern. Bei aller 
Sachlichkeit, mit der er die gesetzlichen 
Grundlagen und das Selbstver ständnis  
der Genossenschaftsorganisation erörtert, 
klingt eine Sympathie für die Grund idee an. 
Sein Fazit: Die Genossenschaften tragen in 
besonderem Maße zu einer von sozialer 
 Gerechtigkeit und sozialem Frieden ge-
tragenen Unternehmensordnung bei. Und 
ihre Unternehmensphilosophie verkörpert 
eine humane Hoffnung. (Red.)
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schaftsmitglied oder einen Dritten, welcher 
der Genossenschaft beitritt, übertragen 
(§ 76 GenG). 

Mit genossenschaftlichen Geschäftsantei-
len kann daher nicht gehandelt werden. 
Diese haben deshalb keinen Kurswert. 
Schon das macht eingetragene Genossen-
schaften übernahmefest. Genossenschaft-
liche Geschäftsanteile sind in folgedessen 
anders als Aktien kein Spekulationsobjekt. 

Jedes Genossenschaftsmitglied hat grund-
sätzlich nur eine Stimme (one member – 
one vote, § 43 III 1 GenG). Keinem Mitglied 
können mehr als drei Stimmen gewährt 
werden (§ 43 III 3 Nr. 1 S. 2 GenG). Bei 
Grundlagenbeschlüssen zählen selbst diese 
zwei Mehrstimmen nicht mit (§ 43 III Nr. 1 
S. 3 GenG). Genossenschaften lassen sich 
daher nicht von innen beherrschen. Auch 
das schützt sie vor kapitalistischen Begehr-
lichkeiten Dritter.

Pflichtmitgliedschaft im 
genossenschaftlichen Prüfungsverband

Jede eG muss sich einem genossenschaft-
lichen Prüfungsverband anschließen, dem 
der Staat das Prüfungsrecht verliehen hat 
(§§ 54, 63 a GenG). Tut die Genossenschaft 
das nicht, so wird sie nicht im Genossen-
schaftsregister eingetragen. Tritt sie aus 
dem Prüfungsverband aus, ohne sich einem 
anderen Prüfungsverband anzuschließen, 
wird sie gerichtlich aufgelöst. 

Die genossenschaftliche Verbandsprüfung 
reicht besonders weit und tief. Anders als 
die gewöhnliche Jahresabschlussprüfung, 
der die Kapitalgesellschaften und anderen 
Vereinigungsformen unterliegen, erstreckt 
sie sich auch auf die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung (§ 53 I GenG). Dazu sind 
auch die Einrichtungen und die Vermö-
genslage der Genossenschaft zu prüfen. 

Die Besonderheit der genossenschaftlichen 
Verbandsprüfung liegt darin, dass nicht 
nur geprüft wird, ob die Geschäftsführung 
Gesetz und Satzung entspricht, also recht-
mäßig ist. Vielmehr hat der Prüfungsver-
band auch ein Urteil darüber abzugeben, 
ob die Geschäftsführung der Genossen-
schaft zweckmäßig ist. Diese Beratungs-
prüfung ist besonders intensiv, weil die zu 
prüfende eG nicht wie eine Kapitalgesell-
schaft jedes Jahr den Wirtschaftsprüfer 
oder die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

wechseln kann, sondern dem Prüfungsver-
band grundsätzlich auf Dauer angehört. 

Regelmäßige Staatsaufsicht

Der Prüfungsverband hat darauf zu achten, 
dass die eingetragene Genossenschaft ihren 
auf die realen Wirtschaftsbedürfnisse der 
Mitglieder ausgerichteten Förderzweck (§ 1 
I u. II GenG) einhält.4) Er muss die 
 Genossenschaft daher von spekulativen Ka-
pitalanlagen abhalten. Dazu dienen ge-
meinsame Besprechungen zwischen dem 
Verbandsprüfer sowohl über das voraus-
sichtliche als auch über das endgültige Er-
gebnis der Prüfung (§§ 57 III, 58 IV GenG). 
In der Generalversammlung, die über den 
Jahresabschluss beschließt, hat sich der 
Aufsichtsrat über wesentliche Feststel-
lungen oder Beanstandungen des Prü-
fungs berichts zu erklären (§ 59 II GenG). 
Der Prüfungsverband ist berechtigt, an die-
ser Generalversammlung beratend teilzu-
nehmen. Er kann verlangen, dass sein Prü-
fungsbericht dort ganz oder in bestimmten 
Teilen verlesen wird (§ 59 IV GenG). 

Gewinnt der Prüfungsverband die Über-
zeugung, dass die Beschlussfassung über 
den Prüfungsbericht ungebührlich ver-
zögert wird oder dass die Generalversamm-
lung bei der Beschlussfassung unzulänglich 
über wesentliche Feststellungen oder Be-
anstandungen des Prüfungsberichts unter-
richtet war, so darf er auf Kosten der 
 Genossenschaft eine außerordentliche Ge-
neralversammlung berufen. Er kann dabei 
bestimmen, über welche Gegenstände 
zwecks Beseitigung festgestellter Mängel 
verhandelt und beschlossen werden soll 
(§ 60 I GenG). In der vom Prüfungsverband 
einberufenen Generalversammlung führt 
eine vom Verband bestimmte und damit 
unbefangene Person den Vorsitz (§ 60 II 
GenG).5) 

Besondere Krisenfestigkeit des 
genossenschaftlichen Unternehmens?

Damit die genossenschaftlichen Prüfungs-
verbände ihrer Prüfungspflicht ordnungs-
gemäß nachkommen, unterliegen sie ihrer-
seits einer regelmäßigen Staatsaufsicht 
(§ 64 GenG). Alles das soll gewährleisten 
und sorgt auch dafür, dass ein genossen-
schaftliches Unternehmen auf keine kapi-
talistischen Abwege gerät. 

Förderwirtschaftliche Partnerschaft:Förderwirtschaftliche Partnerschaft: Ge-
nossenschaftsmitglieder stellen ihrer Ge-

nossenschaft zwar auch Kapital zur Ver-
fügung, aber sie sind keine den Aktionären 
vergleichbaren Kapitalanleger. Als Kunden, 
die beim genossenschaftlichen Unterneh-
men bestimmte Waren, Dienst- oder Werk-
leistungen nachfragen oder dort anbieten, 
sind sie mit diesem funktional verbunden. 
Sie erstreben keinen kurzfristigen kapita-
listischen Shareholder Value, sondern im 
Rahmen einer förderwirtschaftlichen Part-
nerschaft einen lang-, jedenfalls länger-
fristigen Membership Value. Deshalb gehen 
die Überschüsse des genossenschaft lichen 
Unternehmens eher in förderwirtschaft-
liche Investitionen als in gewagte 
 Finanztransaktionen ein. 

Genossenschaftsmitglieder als StammGenossenschaftsmitglieder als Stamm--
kunden:kunden: Da die Genossenschaft und ihre 
Mitglieder in einer engen Förderpartner-
schaft zusammenwirken, sind die Genossen 
nicht nur beliebige Kunden des genossen-
schaftlichen Unternehmens. Vielmehr sind 
sie dessen Stammkunden. Als solche wan-
dern sie nicht so leicht ab. Vielmehr sind 
sie eher dazu geneigt, eine allgemeine 
Wirtschaftskrise gemeinsam mit der Ge-
nossenschaft durchzustehen.

Räumliche Einbindung des genossenRäumliche Einbindung des genossen--
schaftlichen Unternehmens:schaftlichen Unternehmens: Die Kun-
dennähe der Genossenschaft und die Kun-
dentreue der Genossenschaftsmitglieder 
werden dadurch gefestigt, dass genossen-
schaftliche Unternehmen meist auf lokalen 
oder regionalen Märkten tätig sind und 
sich daher gut und schnell auf die jewei-
ligen Förderbedürfnisse ihrer Mitglieder-
kunden einzustellen vermögen. Auch das 
verleiht dem Fördergeschäftsverkehr zwi-
schen Genossenschaft und Mitglied eine 
besondere Verlässlichkeit und Stabilität.

Arbeitsteilige Verbundwirtschaft:Arbeitsteilige Verbundwirtschaft: Beson-
ders eng ist die Zusammenarbeit zwischen 
der Genossenschaft und ihren Mitgliedern, 
wenn diese einzelne betriebliche Aufgaben 
auf das genossenschaftliche Unternehmen 
auslagern. Dann können die Genossen die-
se Funktionsausgliederung6) nicht kurzfris-
tig rückgängig machen. Das gilt vor allem, 
wenn das genossenschaftliche Unter-
nehmen seinerseits arbeitsteilig mit einer 
Zent ralgenossenschaft zusammenarbeitet 
und sich auf deren Zentralfunktion ausge-
richtet hat. 

Soweit sich Genossenschaften – wie die 
deutschen Kreditgenossenschaften – in 
 einer unter einem einheitlichen Gruppen-
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zeichen (Logo) auftretenden Unterneh-
mensgruppe zusammenfinden, werden  
alle verbundzugehörigen genossenschaft-
lichen Unternehmen durch einheitliche 
geschäftliche Standards und durch sicher-
heitspolitische Vorgaben7) eingebunden. 
Wirtschafts krisen lassen sich so leichter 
gemeinsam durchstehen. 

Festigkeit durch Mitgliedereinfluss

Generalversammlung als oberstes GeGeneralversammlung als oberstes Ge--
nossenschaftsorgan:nossenschaftsorgan: Die Hauptversamm-
lung einer AG kann über Fragen der Ge-
schäftsführung nur entscheiden, wenn der 
Vorstand dies verlangt (§ 119 II AktG). Da-
gegen ist die Mitgliederversammlung einer 
eG grundsätzlich für alles das zuständig, 
was nicht durch Gesetz oder Satzung 
einem anderen Genossenschaftsorgan zu-
gewiesen ist. 

Zwar obliegt die Geschäftsführung dem 
Vorstand, der die Genossenschaft und das 
von dieser betriebene  Unternehmen in ei-
gener Verantwortung (das heißt frei von 
Weisungen anderer Genossenschaftsor-
gane) zu leiten hat (§ 27 I 1 GenG). Aber 
die Genossenschaftssatzung kann vorse-
hen, dass sich die Vertretungsmacht des 
Vorstands nur auf bestimmte Geschäfte 
oder Geschäftsarten erstreckt oder dass 
einzelne Geschäfte der Zustimmung der 
Generalversammlung bedürfen (§ 27 II 2 
GenG). Das ist auch in Bezug auf Finanz-
anlagen möglich. 

Anders als die Hauptversammlung der AG, 
die grundsätzlich nur über die Verwendung 
des von Vorstand und Aufsichtsrat festge-
stellten Bilanzgewinns entscheidet (§ 174 I 
1 AktG), stellt die Generalversammlung der 
eG den gesamten Jahresabschluss und da-
mit auch den Bilanzgewinn fest (§ 48 I 1 
GenG). Sie beschließt sodann darüber, wie 
dieser zu verwenden ist (§ 48 I 2 GenG). 

Die Generalversammlung einer eG ist also 
sehr viel mächtiger als die Hauptversamm-
lung einer AG. Sie kann damit die Finanz-
politik des Vorstands kontrollieren und 
 begrenzen. Das gilt auch, wenn bei Genos-
senschaften mit mehr als 1 500 Mitgliedern 
kraft Satzung eine aus Vertretern der Mit-
glieder bestehende Vertreterversammlung 
an die Stelle der Generalversammlung tritt 
(§ 43 a I 1 GenG). 

Generalversammlung als Wahlorgan:Generalversammlung als Wahlorgan: 
Wer Vorstandsmitglied ist, möchte (weil er 

in aller Regel gut verdient) auch Vorstands-
mitglied bleiben, also nicht vorzeitig aus 
dem Vorstandsamt abberufen werden. In-
soweit ist der Vorstand einer eG sehr viel 
stärker von den Genossenschaftsmitglie-
dern abhängig als der Vorstand einer AG. 
Während der Vorstand einer AG vom Auf-
sichtsrat gewählt wird, wird der Genossen-
schaftsvorstand, sofern die Satzung nichts 
anderes bestimmt, von der Generalver-
sammlung beziehungsweise der Vertreter-
versammlung bestellt (§ 24 II 1 u. 2 GenG). 

Selbstorganschaft

Der Vorstand einer AG kann nur aus wich-
tigem Grund (namentlich wegen grober 
Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur 
ordnungsgemäßen Geschäftsführung) ab-
berufen werden. Dagegen ist die Bestel-
lung zum Vorstandsmitglied einer eG je-
derzeit, also auch ohne wichtigen Grund, 
widerruflich (§ 24 III 2 GenG). Auch auf 
diesem Wege vermögen die Mitglieder 
 einer Genossenschaft auf die Geschäfts-
führung und damit auf die Finanzpolitik 
des Vorstands mittelbar Einfluss zu neh-
men. Die Genossenschaftsmitglieder kön-
nen sich so vor finanzpolitisch eigenmäch-
tigem Handeln des Vorstands schützen.

Selbstorganschaft im Vorstand und AufSelbstorganschaft im Vorstand und Auf--
sichtsrat: sichtsrat: Bei der AG können auch Dritte 
in den Vorstand und Aufsichtsrat berufen 
werden (§§ 76 III 1, 100 I 1 AktG). Dagegen 
müssen die Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats einer eG Genossen sein 
(§ 9 II 1 GenG). Auf diese Weise soll sicher-
gestellt werden, dass die Genossenschafts-
leitung mit den Förderbedürfnissen der 
Mitglieder aus eigener Erfahrung vertraut 
ist und keine mitgliederfremden oder gar 
eigene Interessen verfolgt. Auch das trägt 
dazu bei, dass sich die eG auf die Förde-
rung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer 
Mitglieder beschränkt und sich nicht in 
waghalsige Finanzgeschäfte verstrickt. 

„Nichtnutzende“ Mitgliedschaft

Freilich erfüllt sich diese Hoffnung nicht 
immer. Denn bei Genossenschaften, die 
(wie die Wohnungs- und Kreditgenossen-
schaften) jedermann zu fördern vermögen, 
kann der Selbstorganschaft unschwer da-
durch genügt werden, dass die für ein Vor-
stands- oder Aufsichtsratsamt vorgesehene 
Person der eG beitritt, ohne allein dadurch 
besondere Fördererfahrung in das genos-
senschaftliche Unternehmen einzubringen. 

Die Selbstorganschaft steht dann im 
 Wesentlichen auf dem Papier.

Zudem können nunmehr einer eG als in-
ves tierendes Mitglied auch sogenannte 
nichtnutzende Mitglieder beitreten. Das 
sind Personen, welche die eG zwar unter-
stützen wollen, aber an deren naturalen 
Förderleistungen nicht interessiert sind 
(§ 8 II 1 GenG). Eine solche nichtnutzende 
Mitgliedschaft können die als Vorstands- 
oder Aufsichtsratsmitglied vorgesehenen 
Personen in jeder eG erwerben. Auch die 
investierenden Mitglieder sind aber an den 
genossenschaftlichen Förderzweck gebun-
den.8) 

Zudem muss die Satzung sicherstellen, dass 
die investierenden Mitglieder die nut-
zenden Mitglieder nicht überstimmen und 
wesentliche Beschlüsse der Generalver-
sammlung nicht verhindern können (§ 8 II 
2 GenG). Eine eG kann also nicht durch die 
investierenden Mitglieder kapitalistisch 
überfremdet werden. 

Genossenschaftliches Ehrenamt:Genossenschaftliches Ehrenamt: Die Mit-
glieder des Vorstands können unbesoldet 
sein (§ 24 III 1 GenG). Damit soll zum 
 Ausdruck gebracht werden, dass in den 
Vorstand auch Genossenschaftsmitglieder 
gewählt werden können, die dort nicht 
hauptamtlich, sondern nur nebenberuflich 
und ehrenamtlich tätig sind. Dieses genos-
senschaftliche Ehrenamt sorgt dafür, dass 
sich das Basiswissen der Mitglieder im Vor-
stand geltend macht. Vor allem sehen die 
ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder aus 
der Nähe sehr viel mehr als der fernere 
Aufsichtsrat. Deshalb trägt gerade auch 
das genossenschaftliche Ehrenamt dazu 
bei, dass die Geschäftsleitung förderwirt-
schaftlichen Kurs hält und die Untiefen des 
Kapitalmarktes meidet.

Verweigerung der Entlastung:Verweigerung der Entlastung: Da die Ge-
neralversammlung über die Entlastung der 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 
entscheidet (§ 48 I 1 Fall 2 GenG) kann sie 
auch auf diesem Wege (obschon erst nach-
träglich und mittelbar) Einfluss auf die 
 Geschäftspolitik des Vorstands nehmen, 
freilich insoweit nicht weitergehender als 
die Hauptversammlung der AG.9)

Unterlassungs- und Schadensersatzklage Unterlassungs- und Schadensersatzklage 
gegen den Vorstand:gegen den Vorstand: Vorstandsmitglieder 
haben bei ihrer Geschäftsführung die 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-
haften Geschäftsleiters einer Genossen-
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schaft anzuwenden (§ 34 I 1 GenG). Vor-
standsmitglieder, die diese Sorgfaltspflicht 
verletzen, sind der Genossenschaft zum Er-
satz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet (§ 34 II 1 GenG). 

Schadensersatzanspruch

Diesen Schadensersatzanspruch muss der 
Aufsichtsrat, der die Genossenschaft ge-
genüber Vorstandsmitgliedern vertritt 
(§ 39 I 1 GenG), auf Weisung der General-
versammlung geltend machen. Pflichtver-
gessene Vorstandsmitglieder können auf 
diese Weise von den Genossenschaftsmit-
gliedern für Spekulationsverluste der eG 
persönlich zur Verantwortung gezogen 
werden! Vom Vorstand erst geplanten Spe-
kulationsgeschäften kann auf diese Weise 
mittels eines Unterlassungsanspruchs Vor-
schub geleistet werden. 

Beschwerde beim Prüfungsverband und Beschwerde beim Prüfungsverband und 
bei der Staatsaufsicht:bei der Staatsaufsicht: Jedem einzelnen 
Genossenschaftsmitglied steht es frei, sich 
an den zuständigen Prüfungsverband (§ 54 
GenG) oder an die Staatsaufsichtsbehörde 
(§ 64 GenG) zu wenden, sobald es die fass-
bare Sorge hat, dass der Vorstand nicht 
vom Förderzweck gedeckte Geschäftsfüh-
rungsmaßnahmen plant oder durchführt. 
Auch das ist eine Einflussmöglichkeit, die 
Aktionären nicht offen steht.

Kündigung der Mitgliedschaft:Kündigung der Mitgliedschaft: Anders 
als Kapitalgesellschafter können Genossen-
schaftsmitglieder ihre Mitgliedschaft zum 
Schluss eines jeden Geschäftsjahres kün-
digen (§ 65 I u. II 1 GenG). Allerdings kann 
die Satzung dafür eine bis zu fünfjährige 
Kündigungsfrist vorschreiben (§ 65 II 2 
GenG). Jedoch übt bereits die Drohung mit 
der Kündigung, wenn diese von mehreren 
Mitgliedern ausgesprochen wird, einen 
nicht unerheblichen Druck auf den Vor-
stand aus. Denn dieser muss dann den aus-
scheidenden Mitgliedern binnen eines Jah-
res ihr Geschäftsguthaben auszahlen (§ 73 
II 1 GenG). Ein Abfluss von Eigenkapital 
aber schwächt den geschäftspolitischen 
Entscheidungsspielraum des Vorstandes. 
Dieses Druckmittel der Mitglieder wird 
noch größer, wenn die eG kraft Satzung 
für ausscheidende Mitglieder eine beson-
dere Ergebnisrücklage gebildet hat (§ 73 III 
1 GenG). 

Abkehr als Genossenschaftskunde:Abkehr als Genossenschaftskunde: Das 
weitaus schärfste Druckmittel der Genos-
senschaftsmitglieder aber ist, dass sich 

 diese jederzeit als Kunden des genossen-
schaftlichen Unternehmens zurückziehen 
und damit den Geschäftsbetrieb der Ge-
nossenschaft schwächen können. 

Ein Rückgang der Geschäfte trifft den Vor-
stand als Geschäftsleiter und mindert bei 
umsatz bezogener Vergütung dessen Ein-
kommen. Kein Genossenschaftsvorstand 
kann es sich daher leisten, gegen die För-
derwünsche der Mitglieder zu handeln 
oder deren Vermögensinteressen durch all-
zu gewagte Finanztransaktionen zu ge-
fährden. 

Vergleichsweise geringes 
Mitgliederrisiko

Auch für die Mitglieder einer Genossen-
schaft erweist sich eine allgemeine Finanz- 
und Wirtschaftskrise als weniger bedroh-
lich als für Kapitalgesellschafter. 

Geringes persönliches Kapitalverlust-Geringes persönliches Kapitalverlust-
risiko der Mitglieder:risiko der Mitglieder: Genossenschafts-
mitglieder brauchen anders als Kapital-
gesellschafter kein gesetzliches Mindest-
haftkapital aufzubringen. Vielmehr dürfen 
eingetragene Genossenschaften ihr Ver-
mögen, damit sie leichter gegründet wer-
den können, allmählich durch ihren 
 gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb auf-
bauen. Infolgedessen ist für die Genossen-
schaftsmitglieder auch keine bestimmte 
Einlagenhöhe vorgeschrieben. Wie viel Ge-
nossenschaftsmitglieder einlegen müssen, 
ist vielmehr der Satzung überlassen (§ 7 
Nr. 1 GenG). Da genossenschaftliche Ge-
schäftsanteile nur an andere Genossen-
schaftsmitglieder übertragen werden kön-
nen, haben diese anders als Aktien keinen 
Kurswert. Deshalb können Genossenschafts-
mitglieder bei einer Unternehmens krise 
nur ihr meist geringes Geschäftsguthaben 
verlieren. 

Geringes persönliches Haftungsrisiko:Geringes persönliches Haftungsrisiko: 
Genossenschaftsmitglieder haften den Ge-
sellschaftsgläubigern nicht unmittelbar. Es 
kann sie lediglich in der Genossenschafts-
insolvenz eine Nachschusspflicht in Höhe 
einer in der Satzung festgelegten Haft-
summe treffen (§ 105 I GenG). Aber die 
Genossenschaftssatzung kann diese Nach-
schusspflicht auch ganz ausschließen (§ 6 
Nr. 4 GenG).

Sowohl die Genossenschaften selbst als 
auch die von ihnen betriebenen Unter-
nehmen haben sich nach alledem gegen-

über der weltweiten Finanz- und Wirt-
schaftskrise als besonders widerstandsfähig 
erwiesen. 

Selbstbestimmte und 
selbstverantwortete Wohlfahrt

Sie verdanken das ihrem nicht-kapitalis-
tischen, auf die realen Wirtschafts- und 
 Lebensbedürfnisse ihrer Mitglieder ausge-
richteten Förderzweck, ihrer von den Mit-
gliedern beherrschbaren Binnenstruktur, 
der lokalen oder regionalen Verwurzelung 
der genossenschaftlichen Unternehmen und 
der kollektiven Selbstprüfung durch die 
 genossenschaftlichen Prüfungsverbände. 

Behauptet hat sich vor allem die genos-
senschaftliche Unternehmensphilosophie, 
die nicht auf die menschenferne Kapital-
vermehrung einiger weniger skrupelloser 
Finanzjongleure, sondern auf die selbstbe-
stimmte und selbstverantwortete Wohl-
fahrt der in ihnen zu gemeinschaftlicher 
Selbsthilfe vereinten Menschen ausgerich-
tet ist. 

Die Genossenschaften tragen daher in be-
sonderem Maße zu einer von sozialer Ge-
rechtigkeit und sozialem Frieden getra-
genen Unternehmensordnung bei. Deshalb 
verkörpert die genossenschaftliche Wirt-
schaftsidee gerade in heutiger Zeit eine 
humane Hoffnung.
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